
Cadavres empilés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin de Hans Peter Sørensen, 8e croquis de sa série sur Neuengamme 
(1948). Gravure d’après un dessin au crayon. Hans Peter Sørensen a noté : « Il 
s’ensuivait que les détenus mouraient par milliers. Devant la porte de 
l’infirmerie on peut voir le butin amassé par la Mort au cours d’une nuit. 
Sur la pancarte de la porte est écrit: «32 lits = 83 malades, autrement dit trois 
malades par lit. » 
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Le crématoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin de Per Ulrich : Le crématoire de Neuengamme, encre de Chine de 
couleur. Le Danois Per Ulrich fut interné à Neuengamme en mars et avril 1945. 
(MDF) 
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Biens appartenant aux détenus décédés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué du camp de concentration de Neuengamme concernant les biens 
des détenus décédés. Le camp de concentration devait remettre à la 
Reichsbank les devises, les dents en or et les objets de valeur. 
(BA (Berlin)) 
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AZ.: 3 Sp. Js. 1122/47                                              Eselheide, den 9. Juli 1947 
Gegenwärtig:                 Staatsanwalt Müller 
                                         Protokollführer Rumpel 
Es erscheint der Internierte Dr. med. dent. Joachim Schlorf 
und erklärt: 
Von höherer Stelle aus bestand der Befehl, dass sämtlichen Verstorbenen 
Häftlingen Goldzähne und Gebisse (Goldprothesen) aus dem Munde 
genommen werden musste[n]. Wenn ein Todesfall mir gemeldet wurde, 
untersuchte ich den Toten und gab dem die Leichen versorgenden Häftling 
die Anweisung, das Gold zu entfernen. Das Gold wurde im Laboratorium 
gereinigt und monatlich in versiegeltem Umschlag an die KZ Lager 
Inspektion Oranienburg nach Berlin gesandt. Wie mir damals bereits zu 
Ohren gekommen ist, sollte das Gold der Reichsbank Berlin abgeliefert 
werden. In dem halben Jahre, wo ich diese Tätigkeit ausgeübt habe, habe 
ich etwa 120 gr. Gold den Toten entnehmen lassen. 
Dies mag sich vielleicht aus 20 Leichen zusammensetzen. [...] 
Ich habe angenommen, dass das Deutsche Reich [den] Angehörigen der 
Toten das entnommene Gold zusenden bezw. ihnen in Geld entschädigen 
würde. Anhaltspunkte dafür habe ich jedoch nicht, ich habe es nur 
angenommen, da ich den Befehl für diese Massnahmen hatte, habe ich mir 
auch nichts dabei gedacht. Ich muss noch bemerken, dass diese 
Massnahmen eingeleitet wurde[n], um den Leichenfledder[er]n das 
Handwerk zu legen. Denn in dem Lager Gross-Roosen hatte ein SS Mann 
sich an Leichen vergriffen und das Gold sich ange[eignet]. Für diese seine 
Handlung ist er meines Wissens zum Tode verurteilt [worden]. 
Ich habe in meiner Arbeit niemals eine strafbare Handlung gesehen. 
Weiteres habe ich nicht zu erklären. 
                                 v. g. u. 
[Unterschrift:] Dr. Joachim Schlorf 
[unleserliche Unterschrift] 
28.8.47 
 
Aussage von Dr. Joachim Schlorf, Hamburg-Lokstedt (Abschrift), der als 
Zahnarzt im KZ Neuengamme dafür verantwortlich war, bei verstorbenen 
Häftlingen vor der Verbrennung das Zahngold aus dem Mund zu entfernen 
und gesammelt über das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt an die 
Reichsbank abzuliefern. 
(BA (Koblenz))




